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Stellungnahme zur Betriebsausschusssitzung des Hagener Betriebs für Infor-
mationstechnologie – HABIT am 10.06.2015 
 
 
 
I. Öffentlicher Teil 

1.  Mitteilungen 

2. Feststellung des Jahresabschlusses HABIT für das Wirtschaftsjahr 2014 

Vorlage: 0466/2015 

3. 1. Zwischenbericht 2015 

Vorlage: 0462/2015 

4. Anfragen 
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Stellungnahme des Beteiligungscontrollings: 

I. Öffentlicher Teil 
1. Mitteilungen 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Stellungnahme erforderlich. 
 

2. Feststellung des Jahresabschlusses HABIT für das Wirtschaftsjahr 2014 

Vorlage: 0466/2015 
 
Beschlussvorschlag des HABIT: 
Der Betriebsleitung wird gemäß § 5 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung NRW Entlas-
tung erteilt. Der Betriebsausschuss HABIT empfiehlt dem Rat der Stadt folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
Der Jahresabschluss 2014 wird vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindeprü-
fungsanstalt in Herne festgestellt.  
 
Der Bilanzverlust in Höhe von 56.119,91 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
Dem Betriebsausschuss HABIT wird gemäß § 4 Buchst. c) der Eigenbetriebsverord-
nung NRW Entlastung erteilt. Nach Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt erfolgt 
eine Veröffentlichung in der für die Stadt Hagen vorgesehenen Form. Dies wird vo-
raussichtlich im Juli 2015 erfolgen. Mit Veröffentlichung ist der Ratsbeschluss umge-
setzt. 
 
Stellungnahme des Beteiligungscontrollings: 
 
 Die Stellungnahme des Beteiligungscontrollings zum Jahresabschluss 2014 ist 

der Beschlussunterlage des HABIT direkt beigefügt. 
 

3. 1. Zwischenbericht 2015 

Vorlage: 0462/2015 

Beschlussvorschlag des HABIT: 
Die Vorlage der Betriebsleitung HABIT wird zur Kenntnis genommen. 
 
Stellungnahme des Beteiligungscontrollings: 
 
 Die Vorlage des HABIT kann zur Kenntnis genommen werden. 
 Der HABIT geht von einem Erreichen des geplanten Jahresergebnisses aus.  

 

4. Anfragen 

Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine Stellungnahme erforderlich. 
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